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1. Grundlagen 

Der gewählte Titel weist hinaus in die weite Welt der ökonomischen Theorie, die 

Beschreibungen und Lösungsansätze für dieses höchst praktische Problem von 

asymmetrisch verteilten Informationen liefert. Der ĂMarkt f¿r Zitronenñ ist abgeleitet aus der 

von G. A. Akerlof entwickelten ĂLemon market theoryñ1, in der Akerlof die Auswirkungen 

ungleich verteilter Informationen (Informationsasymmetrien) auf den Markt anhand eines 

Beispiels aus dem Gebrauchtwagenmarkt beschreibt. Im amerikanischen Sprachgebrauch 

steht der Begriff Ălemonñ auch f¿r qualitativ schlechte Gebrauchtwagen. Am Beispiel des 

Marktes für Gebrauchtwagen stellt Akerlof dar, dass es im Ergebnis zu einem Marktversagen 

kommen kann, wenn Käufer und Verkäufer ungleichen Zugang zu Informationen haben. Der 

Käufer kann nicht zwischen minderwertigen Angeboten ("lemons") und höherwertigen 

unterscheiden und ist demnach nicht bereit, angemessene Preise für bessere Wagen zu 

zahlen. Die Verkäufer zögern daher, sie überhaupt noch anzubieten (adverse Selektion). 

 

Akerlofs wegweisender Aufsatz lenkte die Aufmerksamkeit auf den damals recht jungen 

Forschungszweig der ĂNeuen Institutionenºkonomikñ. Dieser Forschungszweig der 

Volkswirtschaftslehre, der sich seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts etablierte, 

beschreibt die Bedeutung des institutionellen Rahmens für Markttransaktionen bzw. 

Austauschprozesse. Der institutionelle Rahmen wird nach dieser Theorie nicht einfach als 

gegeben für Markttransaktionen hingenommen, sondern es werden die Wirkungen 

institutioneller Regelungen und Einflüsse in die Betrachtung einbezogen2. Der Begriff der 

ĂInstitutionñ ist hierbei nicht rein technisch zu verstehen, sondern es geht um die formellen 

und informellen Regeln, die das Verhalten von Individuen bestimmen und die eine 

Lenkungswirkung entfalten3. Diese Einflussfaktoren transparent zu machen und auf Basis 

dieser Erkenntnisse Optimierungsmöglichkeiten zu entwickeln, ist der wesentliche 

Gegenstand der Forschung. Der institutionelle Rahmen hat erheblichen Einfluss auf die 

Transaktionskosten4 und die Marktentwicklung. Eine rechtliche Regelung hat neben den 

rechtspolitischen Funktionen und den innerjuristischen Fragestellungen immer auch 

institutionelle Auswirkungen im Sinne dieses Ansatzes. So ist eine Haftungsregel im Bereich 

der Haftung für fehlerhafte Produkte, die dem Hersteller die Haftung für Entwicklungs-, 

Konstruktions-, Herstellungs- und Instruktionsfehler zuweist, sachgerecht und im Sinne der 

Optimierung von Transaktionskosten vorteilhaft, da er das detaillierte Produktwissen und 

damit auch Risikowissen und die Herrschaft über den Produktionsprozess hat. Der Käufer 

müsste, wenn es ihm überhaupt möglich ist, enormen Aufwand betreiben, um diese 

Informationen für einen sicheren Umgang mit dem Produkt zu erhalten. Andererseits muss 

                                                           
1
 G. A. Akerlof, The Market for ñLemonsò in Quarterly Journal of Economics (1970), S 488 ff  

2
 Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Neue Institutionenökonomik, 

online im Internet:http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1470/neue-institutionenoekonomik-v12.htm 
3
 Göbel, Neue Institutionenökonomik: Konzeption und betriebswirtschaftliche Anwendung (2002), S. 1 

ff 
4
 Zu den theoretischen Grundlagen des Transaktionskostenansatzes vgl. A. Picot, 

Transaktionskostenansatz in der Organisationstheorie: Stand der Diskussion und Aussagewert in Die 
Betriebswirtschaft (1982) Heft 2, S. 267 - 284, O. E. Williamson, Transaction cost economics and 
organization theory in Industrial and corporate change (1993) S. 107 - 156; in Bezug zur 
Unternehmensberatung vgl. Däfler (1997), S. 48 ff 
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die Haftungsregel fernliegende Anwendungsfehler oder Produktmissbrauch in den 

Risikobereich des Käufers verschieben, da er hier die besten Einflussmöglichkeiten und 

Informationen hat.  

 

Der institutionelle Rahmen wird aber nicht nur durch formale Regelungen und Institutionen 

geprägt, sondern auch durch informelle Verhaltensregeln5. Diese informellen 

Verhaltensregeln sind bestimmt durch das Nutzen maximierende Individuum und sein 

hieraus motiviertes Verhalten. Auch dieses hat erheblichen Einfluss auf die Höhe der 

Transaktionskosten und kann zu Marktversagen in Gestalt der adversen Selektion oder zur 

Ausnutzung von Informationsvorteilen (moral hazard) führen. Der Autoverkäufer verkauft ein 

mit verdeckten Mängeln behaftetes Fahrzeug zu einem Marktpreis, wie er für mangelfreie 

Fahrzeuge existiert und maximiert dadurch seinen Gewinn. Er nutzt seinen 

Informationsvorteil aus und es bleibt für ihn solange lohnend, wie er nicht im Nachhinein für 

die Mängel einstehen muss. Der institutionelle Rahmen der informellen Verhaltensregeln 

f¿hrt in diesem Fall zu Ămoral hazardñ und ggf. zu adverser Selektion, weil die Verkªufer 

mangelfreier Fahrzeuge weniger Gewinnerwartungen haben können. Dies gilt zumindest 

solange, wie nicht eine institutionelle Regelung dazu führt, dass der Verkäufer des 

mangelhaften Fahrzeugs für die Mängel einstehen muss. 

 

Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus der ĂNeuen Institutionenºkonomikñ, die alle Arten 

von Institutionen im Hinblick auf ihre Marktauswirkungen in die Betrachtung einbezieht, hat 

sich als spezieller Ansatz die ĂPrincipal-Agent-Theoryñ herausgebildet, die sich insbesondere 

mit der meist vertraglichen Situation zwischen Auftraggeber (Principal) und Auftragnehmer 

(Agent) befasst. Auch hierbei steht im Wesentlichen die Informationsasymmetrie zwischen 

beiden Parteien im Mittelpunkt des Interesses und die Möglichkeiten zur Kompensation6. Die 

Kompensation wird im Zusammenhang mit den negativen Auswirkungen 

(Transaktionskosten, adverse Selektion und Ămoral hazardñ) relevant. Als Kompensation für 

das Unsicherheitsproblem aufgrund ungleich verteilter Informationen bietet die 

Informationsºkonomie das so genannte ĂSignalingñ und das ĂScreeningñ an. Beim ĂSignalingñ 

übermittelt die besser informierte Partei aktiv Informationen an den Vertragspartner, um 

dessen Vertrauen zu gewinnen7. Im Bereich der Unternehmensberatung können dies 

Mitgliedschaften in Beraterverbänden, Zertifizierungen, Referenzen, Unternehmens-

darstellungen etc. sein. ĂScreeningñ bedeutet die Beschaffung von Informationen durch die in 

der aktuellen Situation schlechter informierte Partei8.  

                                                           
5
 Göbel, a.a.O. 

6
 Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Prinzipal-Agent-Theorie, online 

im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/924/prinzipal-agent-theorie-v7.html 
7
Vgl. Weiber/Adler, Informationsökonomisch begründete Typologisierung von Kaufprozessen in ZfbF 

1995 S. 43-64 (S. 52) 
8
 Weiber/Adler (1995) a. a. O., S. 52; zur Anwendung des Prinzipal-Agent-Ansatzes auf die konkrete 

Situation im Beratungsgeschäft Haselhorst, Unternehmensberatung im Mittelstand: Bereitschaft zu 
Dialog und Kooperation, Vortrag http://www.haselhorst-associates.com/downloads/Dr-Arno-
Haselhorst_Bereitschaft-Dialog-und-Kooperation.pdf 
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Abbildung 1: Signaling und Screening/ Kompensation von Informationsdefiziten 

Da die ungleiche Verteilung von Informationen den Anknüpfungspunkt bildet, ist die 

grundsätzlich rechtliche Einordnung in Auftraggeber (Principal) und Auftragnehmer (Agent) 

nicht ausreichend, um die unterschiedlichen Sachverhalte abzubilden. Es wird deswegen 

zutreffend vertreten, dass die Partei mit den schlechteren Informationen über die 

Dienstleistung als ĂPrincipalñ und die mit den besseren Informationen ¿ber die konkrete 

Dienstleistung als ĂAgentñ bezeichnet wird9.. Da es sich bei der Unternehmensberatung um 

ein sogenanntes Kontraktgut, welches durch die notwendige Kooperation zwischen 

Auftraggeber (mittelständisches Unternehmen) und Auftragnehmer (Unternehmensberatung) 

gekennzeichnet ist, handelt, kann es im kooperativen Prozess der Erstellung der 

Dienstleistung zu wechselnden Principal-Agent-Rollenverteilungen kommen.10 

2. Verhältnis Unternehmen und Beratungsgesellschaft11 

Im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, die zusammenfassend als 

mittelständische Unternehmen bezeichnet werden, ist die Bereitschaft Beratungsleistungen 

nachzufragen eher gering. Dementsprechend sind auch die Erfahrungswerte im Umgang mit 

Beratungsunternehmen und den jeweils angebotenen Leistungen eingeschränkt. Im Jahre 

2001 nahmen nur 14,1 % und im Jahre 2005 nur 14,9 % der mittelständischen Unternehmen 

                                                           
9
 Greschuchna, Vertrauen in der Unternehmensberatung: Einflussfaktoren und Konsequenzen (2006), 

S.59 
10

 Vgl.Greschuchna (2006), a.a.O., S 59 
11

 In diesem Aufsatz wird der Begriff Unternehmen synonym für unternehmergeführte und 
managementgeführte mittelständische Unternehmen gebraucht. Der Begriff Beratungsgesellschaft 
wird synonym für im Bereich der mittelständischen Wirtschaft tätige Beratungsunternehmen 
verwendet. 
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Beratungsleistungen von Beratungsunternehmen in Anspruch12. Einen signifikanten 

Unterschied zwischen unternehmergeführten und managementgeführten Unternehmen kann 

man hinsichtlich der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen nicht feststellen13. 

 

a) Die Ursachen für die geringe Nutzung von Beratungsdienstleistungen in dem hier 

angesprochenen Segment von Unternehmen können vielfältig sein. Ein guter Teil der 

Unternehmen hat keinen Beratungsbedarf, da das Unternehmen unkritisch läuft und 

neue Projekte nicht anstehen. Dem Antritt einiger Berater, dass es immer etwas zu 

optimieren gäbe und noch mehr rauszuholen sei, kann man getrost die folgende 

ĂWeisheitñ entgegensetzen: ĂNever change a well running systemñ. Beratungskosten, 

die über der Ertragssteigerung nach der Beratung liegen, sind keine 

vertrauensbildende Maßnahme.  

b) Unternehmen bedürfen keiner externen Beratung, weil sie personell so gut 

ausgestattet sind, dass sie im Wege der internen Beratung durch eigene Experten 

Probleme lösen können. Hierzu zählen in dieser Darstellung auch die mit dem 

Unternehmen schon über längere Zeit verbundene Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 

oder Rechtsanwälte. 

c) Die Verantwortlichen in den Unternehmen erkennen vorhandene Probleme nicht oder 

erkennen diese, und hoffen, dass sie ohne Eingriffe von externen Beratern 

vorübergehen werden. Diese Problemkonstellation ist naturgemäß die, die wir als 

Beratungsunternehmen am häufigsten antreffen, da wir in solchen Situationen 

hinzugezogen werden. Angaben über eine Häufigkeitsverteilung dieser 

Ausgangssituation in der mittelständischen Wirtschaft können wir damit aber 

keinesfalls treffen, da unser Blick naturgemäß auf diese Situation verengt ist. 

d) Ein weiteres Hemmnis für die Inanspruchnahme externer Berater dürfte die 

Intransparenz des Beratungsmarktes und damit verbunden die hohe Varianz in der 

Qualität der Beratungsleistungen sein14. Hier treten ganz deutlich die Auswirkungen 

unzureichender Informationen über den Beratungsmarkt und potenzielle Berater 

zutage. 

 

In den Varianten c) und d) wird die Informationsasymmetrie sowohl für den Beratungsauftrag 

als auch für den Beratungserfolg relevant. In der Variante d) wirkt das Informationsdefizit 

sehr direkt, in der Variante c) kommt es dann deutlich zum Tragen, wenn die Probleme nach 

außen wirken und nicht mehr ignoriert werden können.  

 

Ausgehend von dem oben angerissenen theoretischen Hintergrund haben wir demnach in 

der einfachen Ausgangssituation das Unternehmen, das Beratungsleistungen sucht oder 

                                                           
12

 Vgl. Enke/Greschuchna/Geigenmüller: Einflussfaktoren des Vertrauensaufbaus bei der Beratung 
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), in ZfB 2007, Heft 6, S. 53 -73; ebenso Brink: 
Familienunternehmen und Unternehmensberatung in Working Paper 07/10 des IfM Bonn, S. 4 .  
13

 Brink a. a. O. S. 21 
14

Ebenso Brink, a.a.O. S. 1 
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suchen muss als ĂPrincipalñ, da hier ein Informationsdefizit herrscht15. Das nahezu 

unüberschaubare Angebot von Beratungsleistungen für Unternehmen ist für den suchenden 

ĂPrincipalñ vºllig intransparent. Dies gilt in jedem Fall f¿r das groÇe Segment der allgemeinen 

(betriebswirtschaftlichen) Beratungen. Er kann weder die Qualität noch Integrität des 

Beratungsangebotes beurteilen. Nach den eigenen Verlautbarungen der 

Beratungsunternehmen arbeiten alle sehr gut und zu einem angemessenen Preis. Die 

Spannweite der Anbieter reicht von den ĂBig fiveñ ¿ber mittelstªndische 

Beratungsgesellschaften bis ĂEin-Mann/Frau-Beratungenñ, die ihr Geschªft aus der 

Privatwohnung betreiben. Der Betrieb eines Beratungsunternehmens verlangt formal keine 

nachgewiesene Qualifikation oder Zulassungsvoraussetzungen. Unabhängig von der 

vorstehenden Größeneinteilung wird man aber ganz allgemein feststellen können, dass eben 

nicht alle sehr gut und zu einem angemessenen Preis arbeiten. Die Komplexität der 

Beurteilung der Qualität und Qualifikation wird noch dadurch erschwert, dass das 

Beratungsgeschäft nicht nur speziellen Wissenstransfer verlangt, sondern auch ein hohes 

Maß an Einfühlungsvermögen, Überzeugungskraft und Vertrauen voraussetzt. Nun wird man 

mit einiger Berechtigung davon ausgehen können, dass große und größere 

Beratungsgesellschaften in puncto Potenzial zum Wissenstransfer Vorteile haben, da sich 

hier verschiedene Kompetenzen mit einem breiten Wissensspektrum in einer 

Beratungsgesellschaft vereinen. Die Leistungskapazitäten sind höher, auch im Back-Office. 

Dadurch sind die Beratungsleistungen aber gemessen an Tagessätzen auch regelmäßig und 

berechtigt teurer, da die Kostenstruktur eines soweit professionalisierten Unternehmens 

deutlich höher ist. Allein in dieser Betrachtung kann der Preis ein gewisses Auswahlkriterium 

sein. Gute Leistungen kosten gutes (viel) Geld. Da es aber, wie gezeigt, auch auf die 

psychologischen oder nach unserer Sprachweise menschlichen Qualitäten der Berater 

ankommt, die erst den Wissenstransfer ermöglichen, ist der Preis pro Beratungstag ein 

unsicheres Kriterium und keine Garantie für gute Leistung. Werbende, anpreisende 

Aussagen in Print- oder elektronischen Medien sind es ebenso. 

 

Wie kann nun das Unternehmen (Ăunser Principalñ) sein Informationsdefizit verringern, damit 

es zum Abschluss eines möglichst erfolgreichen Beratungsauftrages mit der besser 

informierten Unternehmensberatung (unserem ĂAgentñ) kommen kann? Die 

Unternehmensberatung ist in jedem Fall über ihre eigene Qualität und Integrität und ihre 

Absichten besser informiert. Das Unternehmen kann die durch die Beratungsgesellschaften 

verºffentlichten Informationen (ĂSignalingñ16) aufnehmen. Bei der Vielzahl der veröffentlichten 

Informationen geht dies aber praktisch auch nur für einen Kreis von vorher ausgewählten 

Beratungsgesellschaften. Die Suche nach diesen ĂSignalenñ kºnnte man schon als 

ĂScreeningñ bezeichnen. Die durch die Beratungsunternehmen veröffentlichten Signale wie 

z. B. Mitgliedschaften in Berufsorganisationen, Qualifikation des Beraterteams, Referenzen 

etc. können einen Anhaltspunkt liefern, sind aber als wirkliches und einziges 

Entscheidungskriterium nicht ausreichend; insbesondere, da es neben der fachlichen 

Qualifikation auch auf die menschlichen Qualitäten ankommt. Bei dem Stichwort Referenzen 

                                                           
15

 Zu der praktisch noch häufigeren Situation der Beteiligung eines Finanzierungspartners (Sparkasse, 
Bank) in dem Prozess der Einschaltung eines externen Beraters vgl. Ziffer 3. 
16

 Weiber/Adler, a. a. O, S. 52 
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wird später noch auf die Bedeutung der Finanzierungspartner einzugehen sein. Die 

Referenzen von in der Vergangenheit beratenen Unternehmen sind gerade im Bereich der 

allgemeinen, betriebswirtschaftlichen Beratung (im Gegensatz z. B. zu Spezialberatung in 

einem konkreten Projekt (Investition oder IT) mit Erstellung eines Sanierungs-, 

Restrukturierungs- oder Fortführungskonzeptes nicht immer leicht zu beschaffen, da die 

beratenen Unternehmen mit diesen Umständen nicht unbedingt an die Öffentlichkeit treten 

möchten. Bei den Referenzen ist natürlich auch zu beachten, dass diese durch die 

Beratungsgesellschaft ausgewählten Referenzen nur die erfolgreich abgewickelten Projekte 

beinhalten werden. 

 

Zusammenfassend wird man wohl festhalten kºnnen, dass die im Wege des ĂSignalingñ an 

das Unternehmen gelangenden Informationen eher ein unsicheres Entscheidungskriterium 

sind. Verbesserte Informationen im Wege eines allgemeinen ĂScreeningsñ zu erhalten, 

erscheint ebenso schwierig. ĂScreeningñ bedeutet die Beschaffung von Informationen durch 

die schlechter informierte Partei17. Es bietet sich ein ĂScreeningñ in der Form an, dass das 

Unternehmen einen Partner anspricht, bei dem sich Erfahrungswerte mit der Dienstleistung 

Unternehmensberatung kumulieren und der regelmäßig neutral in der Bewertung der 

Leistung ist. Dies trifft in erster Linie auf die Intensivabteilung oder die Abteilung 

Risikocontrolling des als Hausbank fungierenden Kreditinstitutes zu. Hier werden regelmäßig 

die zuverlässigsten Informationen und Erfahrungen bezogen auf die Leistung von 

Beratungsunternehmen vorliegen. Insofern ist es auch höchst sinnvoll, dass regelmäßig 

diese Kreditinstitute, sofern sie von ihrem Kunden ein Konzept durch einen externen Dritten 

einfordern, auch gleich Empfehlungen für Beratungsunternehmen herausgeben. Die 

letztendliche Entscheidung verbleibt natürlich bei dem Unternehmen, das die 

Beratungsleistungen in Anspruch nimmt. Die Unsicherheit aufgrund fehlender Informationen 

wird so aber deutlich reduziert. Die Empfehlung aufgrund einer Nachfrage oder in 

Verbindung mit einer Auflage wirkt somit demnach kompensierend im Hinblick auf die 

Informationsasymmetrie. Das Risiko, dass ein Unternehmen eine qualitativ schlechte oder 

unpassende Beratung erhält, wird reduziert. Die Transaktionskosten werden verringert und 

auch die Tendenz des Marktes zu adverser Selektion bei Informationsasymmetrie wird 

eingeschränkt. 

 

Nun wird man sicher zu diesem Ergebnis einwenden können, dass auch die 

Qualitätsbewertungen der Kreditinstitute nicht frei von subjektiven Einflüssen sind und dass 

die Frage einer erfolgreichen Beratung auch nach objektiven Kriterien nicht einfach zu 

beantworten ist. Die Kreditinstitute erhalten aber sowohl was den objektiven Wissenstransfer 

in der Beratung als auch die Zusammenarbeit auf der menschlichen Seite angeht, die 

umfassendsten Informationen durch die Einbindung in das Beratungsprojekt und die 

Rückmeldung ihrer Kunden. Der Fortbestand eines Krisenunternehmens mit möglichst 

geringen Verlusten für alle Beteiligten ist zwar der ĂKºnigswegñ aber nicht immer realisierbar. 

Manchmal ist auch die Insolvenz die angemessene Lösung, die alle Beteiligten vor weiteren 

Verlusten schützt. Insofern ist nicht zwingend ein Endergebnis positiv zu bewerten. Ein 

                                                           
17

 Greschuchna, a. a. O., S. 58 m. w. N. 
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Beratungsunternehmen, das allerdings alle von ihm bearbeiteten Mandate in die 

Zerschlagung führt, dürfte kaum objektiv ein empfehlenswertes Beratungsunternehmen sein. 

Selbst vor dem Hintergrund, dass es sich bei Beratungsleistungen regelmäßig um ein 

Kontraktgut handelt, welches durch die aktive Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 

Beratung erstellt wird, sind die Informationsflüsse hierzu bei dem in den Prozess 

eingebundenen Kreditinstitut gebündelt. Über die Qualität der Zusammenarbeit erfährt der 

zuständige Engagementbetreuer von beiden Seiten und ggf. mehrfach, sodass er sich von 

allen Beteiligten am ehesten ein Bild machen kann. 

 

 
Abbildung 2: Kreditinstitut als Faktor zur Beseitigung von Informationsasymmetrien 

Im Ergebnis erscheint es demnach sehr sinnvoll die Kreditinstitute als Informationsmittler 

zwischen Unternehmen und Beratungsgesellschaft Ăeinzusetzenñ. Dies erhºht f¿r das 

Unternehmen deutlich die Chance, eine qualitativ hochwertige Beratung zu angemessenen 

Kosten zu erhalten. Die Transaktionskosten werden reduziert und ebenso die Tendenz von 

Marktversagen auf Märkten mit ungleich verteilten Informationen. Es wird weiterhin 

genügend ĂZitronenñ auf dem Markt für Beratungsleistungen geben, aber diese werden 

vermutlich nicht die Oberhand gewinnen. Insofern kommt dem ĂSignalingñ d. h. der 

Selbstdarstellung der Beratungsunternehmen und ihrer Leistung im direkten Verhältnis zum 

Unternehmen in der Suchphase eingeschränkte Bedeutung zu. Nach der hier vertretenen 

Auffassung ist demnach ein Ăindirektes Signalingñ ¿ber die Kreditinstitute an die 

Unternehmen der beste Weg zu einer erfolgreichen Beratung und einer ungestörten Funktion 

des Marktes. Das Signal wird durch gute und erfolgreiche Beratungsleistungen gesetzt und 

von den Kreditinstituten weiter vermittelt. Die Informationsasymmetrie wird teilweise 

kompensiert. So erklärt sich auch der Ansatz, Akquisition bei den Kreditinstituten zu 

betreiben und dort zunächst seine Leistungspalette zu präsentieren und möglichst die 

Gelegenheit zu bekommen, die Qualität der Leistung im konkreten Projekt zu beweisen. 
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Für alle Beteiligten könnte es zumindest in den Fällen c) und d) sinnvoll sein, diese Fähigkeit 

des Kreditinstitutes als Informationsmittler offensiv als Beratungsleistung der Hausbank zu 

kommunizieren. Das Unternehmen würde bei einem transparenteren Markt möglicherweise 

öfter und ggf. früher Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Das Kreditinstitut hätte dann 

ebenfalls mehr Transparenz und könnte die Unternehmensentwicklung besser einschätzen 

bzw. früher reagieren. Aus Sicht der Unternehmensberatungen könnte man sich deutlich 

besser qualifizieren und Marktversagen wäre zumindest eingeschränkt. 

3. Verhältnis Unternehmen, Kreditinstitut und Beratungsgesellschaft 

Im Rahmen der allgemeinen betriebswirtschaftlichen Beratung zu der auch Sanierungs-, 

Restrukturierung- und Fortführungskonzepte gehören und die Grundlage unserer 

Betrachtung ist, entsteht typischerweise ein Dreiecksverhältnis zwischen Unternehmen, 

Kreditinstitut und Beratungsgesellschaft. Neben den zahlreichen positiven Aspekten, die 

diese Zusammenarbeit hat, gilt es auch die Positionen der einzelnen Akteure zu beleuchten, 

um eventuelle Problemfelder erkennbar zu machen. 

 

Das Verhältnis Unternehmen zum Kreditinstitut ist in einer großen Anzahl von Fällen durch 

eine Kreditbeziehung gekennzeichnet. Dies bedeutet nicht, dass andere Geschäftsfelder, die 

möglicherweise sogar margenstärker sind, nur untergeordnet vorkommen, aber die 

Kreditbeziehung bildet ein wesentliches Merkmal. Kredit bedeutet Vertrauen. Da weder 

faktisch noch rechtlich heute das Vertrauen für die institutionelle Kreditvergabe ausreicht, ist 

der Kreditgeber gehalten seine Informationsdefizite über Kreditwürdigkeitsprüfungen 

abzubauen und ggf. zur Unterlegung des Vertrauens Sicherheiten herbeizuziehen. Durch 

diese Maßnahmen wird die Informationsasymmetrie zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer 

kompensiert. Während der Kreditbeziehung sorgen Offenlegungs- und 

Dokumentationspflichten (z. B. KWG) für einen kontinuierlichen Informationsfluss bezüglich 

der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. Sofern das Unternehmen in eine Krise gerät, 

reichen die regelmäßigen Offenlegungspflichten häufig sowohl vom Umfang sowie auch vom 

zeitlichen Ablauf nicht mehr aus. Dies gilt insbesondere bei einer gewünschten Ausweitung 

des Engagements. Das Kreditinstitut ist dann faktisch oder im Sanierungsfall sogar aufgrund 

der gesetzlichen Anforderungen gezwungen, sein Informationsdefizit zu beheben. In dieser 

Situation wird dem Unternehmen aufgegeben, die gesteigerten Informationsanforderungen 

zu erfüllen oder, wenn es sich um einen Sanierungsfall handelt, einen externen Dritten mit 

einem Konzept zu beauftragen. Häufig spricht das Kreditinstitut Vorschläge für diese 

externen Dritten aus. 

 

Hieraus entsteht die Situation, dass das Unternehmen auf Anforderung oder gar Druck des 

Kreditinstitutes einen entsprechenden Vertrag mit einer Unternehmensberatung schließt. 

Das Auswahlproblem ist im vorigen Abschnitt beschrieben worden. 

 

Rechtlich entsteht dann eine Vertragsbeziehung ausschließlich zwischen dem Unternehmen 

und der Unternehmensberatung, aus der sich die konkreten Pflichten der Parteien ergeben. 

Faktisch ergeben sich aber einerseits Probleme daraus, dass es sich bei der 

Beratungsleistung um ein sogenanntes Kontraktgut handelt, welches  im Zusammenwirken 
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zwischen den Parteien entsteht, andererseits daraus, dass außerhalb von rechtlichen 

Verpflichtungen die Unternehmensberatung ihr gutes ĂStandingñ gegen¿ber dem 

Kreditinstitut halten möchte. 

 

 
Abbildung 3: Beziehungsgeflecht in der Beratungssituation 

Auch wenn hinsichtlich der Auswahl einer Unternehmensberatung durch die vorstehend 

vorgeschlagene Nutzung von Informationen der Kreditinstitute eine bessere 

Entscheidungssituation eingetreten ist, bleiben für das Unternehmen neben der 

verbleibenden Frage der Qualität der Leistung der Unternehmensberatung die Fragen nach 

der Arbeitsweise und den Absichten des Vertragspartners. Die erfolgreiche Durchführung 

eines Beratungsmandates setzt eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen und Unternehmensberatung voraus. In der Praxis stehen wir häufig vor dem 

Problem, dass wir als Ăverlªngerter Armñ oder gar als ĂSpionñ des Kreditinstitutes begriffen 

werden. Dementsprechend besteht eine eingeschränkte Vertrauensbasis. Die 

Unternehmensberater müssen demnach zunächst sehr genau und unter Wahrnehmung der 

inneren Haltung des Unternehmers/Managers die Ausgangslage, ihre Position und 

Verantwortlichkeit, die Arbeitsweise und die Absichten erklären. Dieser Prozess kann einige 

Zeit in Anspruch nehmen, um die notwendige Vertrauensbasis zu schaffen. Der 

Unternehmer/Manager muss davon überzeugt werden, dass die Berater ausschließlich im 

Interesse des Unternehmens tätig werden. Rechtlich ist dies eine Selbstverständlichkeit, 

tatsächlich müssen dabei auftretende Spannungen so offen kommuniziert werden, dass sie 

bearbeitet werden können. 
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Bei einer im Konzept vorgeschlagenen Unternehmensfortführung unter Begleitung des 

Kreditinstitutes (Hausbank) müssen alle Umstände offen kommuniziert werden. Die 

Zurückhaltung von Umständen entweder im Interesse des Auftraggebers (Unternehmens) 

oder im Interesse des empfehlenden Kreditinstitutes verbietet sich, da dies nicht zum 

langfristigen Erfolg führen kann. Der Unternehmer/Manager muss auf diesem Weg begleitet 

und betriebswirtschaftlich und rechtlich durch die Unternehmensberatung beraten werden. 

Sollte es wirklich einmal - diese Situation ist nach unserer Erfahrung nicht wirklich häufig und 

meist im Zerschlagungsfall anzutreffen - darum gehen, dem Unternehmen einen rechtlich 

zulässigen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen, der nur über einen direkten rechtlich 

zulässigen wirtschaftlichen Nachteil des Kreditinstitutes herzustellen ist, so ist der 

Unternehmer/Manager hierzu ausdrücklich zu beraten. Hierbei ist z. B. auch seine 

persönliche Haftungssituation - auch im Falle der Insolvenz des Unternehmens - zu 

berücksichtigen. Lasse ich meinen langjªhrigen Geschªftspartner (Kreditinstitut) Ăvor die 

Wand laufenñ, so kann dies spªtere Verhandlungssituationen negativ beeinflussen. In letzter 

Konsequenz entscheidet aber nach umfänglicher betriebswirtschaftlicher und rechtlicher 

Beratung der Auftraggeber und das Beratungsunternehmen muss seinen Vertrag mit den 

bestehenden Nebenpflichten erfüllen. Sonst ist eine seriöse Beratung nicht möglich. 

 

Loyalität und rechtliche Verpflichtung gegenüber dem Unternehmen als Vertragspartner des 

Beratungsvertrages sowie Rücksicht auf die eigenen Interessen auch weiterhin von einem 

Kreditinstitut empfohlen zu werden, schließen sich nach unserer Auffassung nicht aus. Ein 

offener Informationsaustausch und manchmal auch intensive Verhandlungen führen nach 

unserer Erfahrung zu einem legitimen Ausgleich der Interessen.    
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